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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall in der öffentli
chen Sitzung am 07.02.2024 (Niederschrift) mehrheitlich beschlossenen Haushaltssat
zung der Stiftung "Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall" für das Haus
haltsjahr 2024 wird gemäß § 101 Abs. 1 GemO und § 121 Abs. 2 GemO sowie § 97 
Abs. 1 GemO i. V. m. § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der in § 2 der Haushaitssatzung auf 4.315.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vor
gesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird gemäß § 101 Abs. 1 GemO i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO ge
nehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile sind in der Haushaltssatzung und dem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 nicht enthalten.

Der in § 4 der Haushaltssatzung auf 1.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kas
senkredite bedarf keiner Genehmigung nach § 101 Abs. 1 GemO i. V. m. § 89 Abs. 3
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GemO, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Auf
wendungen nicht übersteigt.

Mit freundlichen Grüßen


